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Eckpunkte zum neuen Abfallwirtschaftsgesetz:  

 

 

Für den Getränkeausschank sind die Neuerungen im Abfallwirtschaftsgesetz ab 1.1.2019 

gültig und für Speisen ab dem 1.1.2020.  

 

Verpflichtend anzuwenden ist dieses Gesetz bei allen Veranstaltungen an der sich mehr als 

600 Personen gleichzeitig aufhalten. Ausgenommen sind auch Großveranstaltungen mit 

über 10.000 Besuchern.  

 

Bei Getränken soll der Einkauf zu 80 % in Mehrweggebinden erfolgen (sofern diese im Land 

Salzburg in Mehrweg erhältlich sind – Bsp. Red Bull – nur Dosen). Umgekehrt müssen auch 

80 % des Verkaufs mit Mehrweggeschirr (auch Hartplastikbechern) abgewickelt werden, 

wobei hier Einkauf und Verkauf unabhängig voneinander zu betrachten sind (Bsp. Red Bull 

Bargetränke in Mehrweg).  

 

Die Ausgabe von Essen auf Papier, Karton, Holz bestehendem Geschirr- bzw. Besteckersatz 

(Papierservietten, Pappteller, Holzbesteck) ist der Verwendung von Mehrweggeschirr 

gleichzuhalten.  

 

Die Veranstaltungsbehörde (Gemeinde, Bezirkshauptmannschaft, etc.) kann jedoch 

entscheiden, dass aus sicherheitstechnischen Gründen Einweggeschirr zu verwenden ist. 

Diese Vorgabe muss aber im Bescheid begründet sein. Auch bei Winterveranstaltungen kann 

die Veranstaltungsbehörde die Quote von 80 % verringern.  

 

Es gibt für die Anschaffung von Geschirrmobilen, Mehrweggeschirr etc. Förderungen.  

 

 

 

Stand 10.5.2018 


